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Wir begleiten Sie als kompetenter Sparringspartner auf Ihrem Weg in die Nachhaltigkeit und der damit 
verbundenen EnEfG-Konformität. Mit über 35 Jahre Erfahrung und einer branchenübergreifenden Aufstellung 
sind wir mit Risk- & Compliance-Themen sowie den relevanten regulatorischen Anforderungen und Markttrends 
vertraut. Mit unserem erfahrenen Nachhaltigkeitsteam von mehr als 20 Beratern unterstützen wir dabei, das 
passende Managementsystem für Ihr Unternehmen zu finden – ob Energiemanagementsystem (EnMS) nach ISO 
50001 oder Umweltmanagementsystem (UMS) nach EMAS oder ISO 14001. Unsere Experten analysieren Ihre 
Ausgangslage und empfehlen die Lösung, die am besten zu Ihren Zielen, Prozessen und Ressourcen passt.

Nachhaltigkeit bei plenum

Mit dem Inkrafttreten des EnEfG am 18. November 2023 wurden die Anforderungen an Unternehmen im Bereich 
Energieeffizienz deutlich erweitert. Unternehmen mit einem durchschnittlichen Gesamtendenergieverbrauch 
von über 7,5 GWh pro Jahr (über drei Jahre) sind verpflichtet, ein Energie- oder Umweltmanagementsystem 
einzuführen. Ab Juli 2025 endet die Übergangsfrist: Unternehmen, die bereits seit Ende 2023 über der 
Verbrauchsgrenze liegen, müssen bis dahin ein zertifiziertes Managementsystem implementiert haben. Bereits 
ab einem Verbrauch von über 2,5 GWh pro Jahr besteht die Pflicht, wirtschaftlich sinnvolle Einsparmaßnahmen 
zu identifizieren, zu dokumentieren und öffentlich zugänglich zu machen. Diese Vorgaben unterstützen die 
nationalen Energieeffizienzziele und erfordern strategisches Handeln. Unternehmen, die frühzeitig aktiv werden, 
profitieren von Kosteneinsparungen, Fördermöglichkeiten und einem gestärkten Nachhaltigkeitsimage.

EnEfG im Fokus: Ihre Pflicht nach § 8 EnEfG

Was Sie jetzt wissen sollten – Pflichten, Vorteile und Empfehlungen

Energieeffizienzgesetz (EnEfG) 
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Warum sich ein Managementsystem für Sie lohnt

Pflicht Ab wann? Was ist zu tun? 

Einführung eines Energie- oder 
Umweltmanagementsystems 
(EnMS/UMS)

Ab 7,5 GWh durchschnittlichem 
Gesamtendenergieverbrauch pro 
Jahr (über 3 Jahre)

Einführung eines zertifizierten 
Systems nach ISO 50001 (EnMS) oder 
EMAS (UMS)

Erstellung eines Umsetzungsplans 
für wirtschaftlich durchführbare 
Maßnahmen (inkl. Abwärmepotenzial)

Ab 2,5 GWh Gesamtendenergie-
verbrauch pro Jahr

Identifikation, Bewertung und Doku-
mentation von Einsparmaßnahmen 
sowie Erfassung und Bewertung des 
Abwärmepotenzials

Veröffentlichungspflicht Ab 2,5 GWh Der Umsetzungsplan muss öffentlich 
zugänglich sein (z. B. auf der Website)

Berichtspflicht an das BAFA Bei Einführung eines EnMS/UMS Regelmäßige Berichterstattung über 
Fortschritte und Maßnahmen

Wie wir Sie unterstützen
• Initialanalyse Ihres Energieverbrauchs
• Auswahl & Einführung eines 

passenden Managementsystems
• Erstellung & Aktualisierung des 

Umsetzungsplans
• Schulungen für Mitarbeitende
• Begleitung bei Zertifizierungen & BAFA-

Berichten

Unsere Empfehlung für Sie 

• Frühzeitig starten, um Fristen einzuhalten
• Externe Beratung nutzen, um Aufwand zu 

minimieren
• Managementsysteme als strategisches 

Werkzeug verstehen – nicht nur als 
gesetzliche Pflicht

Pflichtenübersicht nach EnEfG

Abb. 1: Übersicht der Pflichten und Fristen nach EnEfG

Abb. 2: Vorteile eines Managementsystems Abb. 3: Leistungen und Empfehlungen 
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